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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.11.1966 

Geschäftszahl 

0828/66 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 0066/66 E 6. September 1966 RS 2 

Stammrechtssatz 

Wenn bei dem Vergleich die "allgemein gehandhabten Beförderungsrichtlinien" als Anhaltspunkt für den 
Laufbahnvergleich - die diesen außerdem nicht ersetzen können - herangezogen werden, so sind sie dem 
Beamten zur Kenntnis zu geben. 
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